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lS. Verordnung: Einführung des Zeitkartenparkomerersystems. 

&. 
Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
21. Jänner 1975 über die Einführung des Zeit

kartenparkometersystems 

§ 2. (!) Abgabepflichtige, clie ein mehrspuriges 
Fahr2.eug :in einer Kurzparkzone abstellen, haben 
dafür zu so~en, daß es währen<l der Dauer seiner 
Abstellung mit einem richtig angebrachten und 
richtig entwen'eten Parkschein gekennzeichnet 

Die Wiener Landesregierung hat beschlossen: ist. 

Auf Grund des § 1 Abs. 2 des Parkometerge- (2) Die Entwertung des Parkscheines hat durch 
mzes, LGBI. für Wien Nr. 47/1974, wird ver- deutlich sichtbares und haltbares Ankreuzen des 
ordnet: Beginnes der Abstellzeit (Monat, Tag, Stunde, 

§ t. (1) Als Hilfsmittel zur Überwachung der Minute, Jahr) zu erfolgen, wobei angefangene 
Einhaltung der Vorschriften des Parkometerge- Viertelstunden unberücksichtigt gelassen werden 

d P k _._ · _.. , . M t d können. Bei Verwendung mehrerer Parb::heine setzes wer en ar smeme nau1 'Ueffi us er er . d . ; . . 
A l b · A f d R""ck · d" p k sm auf Jedem Parksdiem die der Ankunftszeit n age est1n1mt. u er u se1te ieser ar - di-- .i D k 
scheine sind die Bestimmungen des § 3 des Parko- , entspre tmaen aten anzu reuzen. 
metergesetzes und des § 2 dieser Verordnung wie- ' (3) Der Parkschein ist bei melmpucigon Kraft
derzugeben. fahrzeugen mit Windschutzscheibe hinter dieser 

(2) Der Parksdiein für eine Abstellzeit von und dur~ ·diese gut erkennb.ar) bei ander_en 
einer halbe-n Stunde ,ist in roter~ der für eine von mehr.spur:tgen Fahrzeugen an emer sonst gee1g~ 
einer Stunde in blauer un.d der für eine von ein- neten Stelle gut wahrnehmbar anzubringen. 
einhalb Stunden in grüner Farbe aufzulegen. 

§ 3. Übertretungen dieser Verordnung werden 
(3) Das für die Parkscheine zu entdditende nach § 4 des Parkometengesetzes ·geahndet. 

Entgelt wird durch die gemäß § 2 des Parko
n1etergeset1..ies zu erlassenden Veroridnungen fest-
gesetzt. 
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Der Landeshauptmann: 
i. V. Pfodi 
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